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Landkreis Potsdam-Mittelmark · Niemöllerstraße 1 · 14806 Bad Belzig 

Nur per Mail beteiligung@bk-landschaftsarchitekten.de 

büro knoblich GmbH 

Zur Mulde 25 

04838 Zschepplin 

 

 

 

Unser Zeichen: 02738-25-60 

 

Anlass: Stellungnahme des Landkreises Potsdam-Mittelmark als Träger öffentlicher Belange gem. § 4 

Abs. 1 BauGB zu dem Vorentwurf der 7. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde 

Linthe 
  

Grundstück: Linthe, Im Grund  
Gemarkung Linthe, Flur 2, Flurstücke 226, 393, 612, 622, 621, 624, 625, 626 

 

 

 
Kontaktieren Sie uns: 

Telefon: 033841 91-0 

Fax: 033841 91-218 

kontakt@potsdam-mittelmark.de 

Besuchen Sie uns auf: 

potsdam-mittelmark.de 

 

Landkreis Potsdam-Mittelmark 

IBAN:  DE93 1605 0000 3502 2213 23 

Mittelbrandenburgische Sparkasse 

Steuer-ID: DE18 11 61 118 
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Postanschrift: 

Postfach 11 38, 14801 Bad Belzig 

 

Besucheranschrift: 

Potsdamer Straße 18 A, 14513 Teltow 

Ihr Kontakt beim Landkreis: 

Frau Dorn 

Telefon: 03328 318-541 

toeb@potsdam-mittelmark.de 

 

 

Datum: 24.07.2025 

 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mit Ihrem Schreiben vom 25.06.2025 bitten Sie um Stellungnahme des Landkreises Potsdam-

Mittelmark als Träger öffentlicher Belange zu dem Vorentwurf der 7. Änderung des 

Flächennutzungsplanes der Gemeinde Linthe. 

 

 

Folgende Fachdienste des Landkreises Potsdam-Mittelmark wurden beteiligt und geben 

nachstehende Einwendungen aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die ohne Zustimmung, 

Befreiung o. Ä. der Fachbehörde in der Abwägung nicht überwunden werden können, 

Anregungen aus der eigenen Zuständigkeit sowie allgemeine Hinweise. 

 

Diese Stellungnahme im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange entspricht 

keiner vollumfänglichen rechtsaufsichtlichen Prüfung. 

  

mailto:beteiligung@bk-landschaftsarchitekten.de
mailto:oeff-recht@potsdam-mittelmark.de
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• Fachdienst Umwelt, Denkmal und Recht 

 

Untere Wasserbehörde 

 

Die untere Wasserbehörde stimmt dem Vorentwurf der 7. Änderung des 

Flächennutzungsplanes der Gemeinde Linthe ohne Hinweise oder Anregungen zu. 

 

 

Untere Abfallwirtschaftsbehörde 

 

Abfallrechtliche Belange stehen dem Vorentwurf der 7. Änderung des Flächennutzungsplanes 

der Gemeinde Linthe gegenwärtig nicht entgegen. 

 

 

Untere Bodenschutzbehörde 

 

I. Einwendungen 

keine 

 

II. Hinweise zur Festlegung des Untersuchungsumfangs des Umweltberichts 

keine 

 

III. Hinweise für Überwachungsmaßnahmen 

 

keine 

 

IV. Weitergehende Hinweise 

 

Altlasten 

Die Flurstücke im Verfahrensgebiet/Vorhabengebiet sind nicht im Altlastenkataster des 

Landkreises Potsdam-Mittelmark registriert. 

 

 

Untere Naturschutzbehörde 

 

Es ergeben sich keine Einwendungen oder Hinweise. 

 

 

Untere Denkmalschutzbehörde 

 

Baudenkmalschutz 

 

Belange des Baudenkmalschutzes sind nicht betroffen. 
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Bodendenkmalschutz 

 

Die Aussagen zum Bodendenkmalschutz müssen in der Planzeichnung, der Begründung und 

dem Umweltbericht korrigiert werden. 

 

Ein Großteil des Plangebietes befindet sich im Bereich des derzeit noch in Bearbeitung 

befindlichen Bodendenkmals BD 31268: Siedlung römische Kaiserzeit. Die Ausdehnung des in 

Bearbeitung befindlichen Bodendenkmals wurde bisher nicht durch eine Ausgrabung 

ermittelt, so dass sich im gesamten Änderungsbereich Funde/Befunde im Boden erhalten 

haben können. 

 

Bei mit Erdeingriffen verbundenen Baumaßnahmen wird das Bodendenkmal verändert. Nach 

§ 9 des Gesetzes über den Schutz und die Pflege der Denkmale im Land Brandenburg 

(BbgDSchG) bedarf einer Erlaubnis, wer (Boden)Denkmale verändert. 

 

Für Veränderungen an Bodendenkmalen gilt eine Dokumentationspflicht (§ 9 Abs. 3 

BbgDSchG), wobei auf eigene Kosten (§ 7 Abs. 3 BbgDSchG) eine wissenschaftliche 

Untersuchung, Ausgrabung und Bergung (einschließlich der hierbei erforderlichen 

Dokumentation) der im Boden verborgenen archäologischen Funde und Befunde im 

öffentlichen Interesse zu gewährleisten ist (§ 9 Abs. 4 BbgDSchG). 

 

Konkrete Aussagen zum Bodendenkmalschutz werden im nachgelagerten 

Bebauungsplanverfahren getroffen. 

 

 

• Fachdienst Gesundheit 

 

Der Fachdienst Gesundheit äußert sich entsprechend § 4 des Gesetzes über den Öffentlichen 

Gesundheitsschutz im Land Brandenburg (Brandenburgisches Gesundheitsdienstgesetz – 

BbgGDG) vom 23.04.2008 in der aktuellen Fassung zum umweltbezogenen 

Gesundheitsschutz und damit verbundenen Auswirkungen auf die Gesundheit der 

Bevölkerung. Zur Abwehr akuter gesundheitlicher Schäden sowie gesundheitlicher 

Langzeitwirkungen werden dem entsprechend erforderliche Maßnahmen getroffen.  

Das o.g. Vorhaben, Vorentwurf Stand Juni 2025, wurde fachamtlich anhand vorgelegter 

Begründung mit Umweltbericht bezüglich der Auswirkungen von Lärm und Einflüssen auf das 

Schutzgut Mensch gesichtet. 

 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes "Verbrauchermarkt Im Grund" der Gemeinde 

Linthe muss der Flächennutzungsplan im Parallelverfahren angepasst werden. Die Fläche soll 

als Sondergebiet „Einzelhandel“ ausgewiesen werden.  

 

Die Versorgung mit Wasser für den menschlichen Gebrauch, Trinkwasser, im Plangebiet muss 

der Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch 

(Trinkwasserverordnung - TrinkwV) vom 20. Juni 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 159) entsprechen. 
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In Bezug auf sommerlichen Hitzeschutz wird darauf hingewiesen, dass durch eine Erhöhung 

der Grünflächen auf der versiegelten Parkfläche in Form von Laubbäumen und Sträuchern 

und der bebauten Fläche durch Wand- und Dachbegrünung sowie begrünten Pergolen in 

den Sommermonaten der Entstehung von Wärme und -inseln entgegenwirkt werden kann 

und diese zur Schattenspendung dienen. Dies sollte im konkreten Bauantragsverfahren 

berücksichtigt werden. 

 

Es ergehen zu den eingereichten Unterlagen zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Hinweise, 

Anregungen und Einwendungen. 

 

Freundliche Grüße 

Im Auftrag 

 

 

 

M. Dorn 

[Dieses Dokument wurde elektronisch schlussgezeichnet und ist ohne Unterschrift gültig.] 


